
BA Treptow-Köpenick 
Abt. Bauen, Stadtentwicklung und 
öffentliche Ordnung 
Bezirksstadtrat 

Vorsteher der BW 
Herrn Groos 

über 
Stellv. Bezirksbürgermeister 

10.07.2020 

Beantwortung der Schriftlichen Anfrage SchA Vllll1216 vom 06.07.2020 
des Bezirksverordneten Jacob Zellmer (Fraktion Bündnis 90/ Die Grünen) 
Betr.: Verkehrsgutachten zum Bebauungsplan 9-50a /9-SOb "Funkwerk" 

Ich frage das Bezirksamt 

Wo kann das Verkehrsgutachten zum Bebauungsplan 9-50a und 9-50b ("Funkwerk") 
eingesehen werden? 

Hierzu antwortet das Bezirksamt 

Die genannten Bebauungsplanverfahren liegen in der Zuständigkeit der Senatsverwaltung für 
Stadtentwicklung und Wohnen. Das Verkehrsgutachten ist Bestandteil der Verfahrensakten, die 
dort geführt werden. 

Das Gutachten wird im Rahmen der öffentlichen Auslegung des Bebauungsplanentwurfs 
öffentlich einsehbar. Die öffentliche Auslegung und Öffentlichkeitsbeteiligung werden 
gegenwärtig durch die Senatsverwaltung vorbereitet. 

Rainer Hölmer 
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Kostenausweisung auf Basis des aktuellen Rundschreibens der Senatsverwaltung für Finanzen 
II B 52- H 9440-1/2015-5-5 vom 18.03.2020: 

Erfassunq Personal- und Sachkosten für die Bearbeitung und Umsetzunq von Drucksachen der 
BW 

Zur Erstellung dieses/er: Nr. 
Schriftliche Anfrage Vlll/1216 

Arbeits-
Anzahl stunden 

Beamtinnen/Beamte mittleren Dienst 

bzw vergleichbare/r gehobenen Dienst 
Beschäftigte/r höherer Dienst 

notwendige Sachkosten als Folgekosten (z. B. Bestellung Material, 
Beauftragung Gutachten, .... ) 

aufgewendet und damit entstanden 
in der Fachabteilung Gesamtkosten in Höhe von: 

0 0,00 
0 0,00 
1 0,50 

·-----. 

44,09 

Dazu kommen Kosten beim BzBm, Büro BzBm und Büro BW in Höhe 
von: 

Damit ergeben sich Gesamtkosten von: 74,09 € 

haben 

Betrag 
in € 

0,00€ 
0,00€ 

44,09€ 
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